
 
 

 
 

Satzung der Stiftung Universität Lüneburg  
zur Verwendung übernommener  
Professorinnen und Professoren  

 
Auf Grund von Art. 1 § 5 Satz 4 des Gesetzes zur Fusion 
der Universität Lüneburg und der Fachhochschule Nord-
ostniedersachsen und zur Änderung des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (FusionsG) vom 16. September 2004 
(Nds. GVBl. S. 352) erlässt die Stiftung Universität Lüne-
burg durch Beschluss des Stiftungsrats vom 21. Dezember 
2006 und nach Zustimmung des Niedersächsischen Minis-
teriums für Wissenschaft und Kultur vom 26. Januar 2007 
(Az. 22B – 27309-30-3/05) die folgende Satzung: 
 

Präambel  
Das Aufgabenprofil der Universität Lüneburg ist gekenn-
zeichnet durch gemeinsam aus den beiden Vorgängerein-
richtungen Universität Lüneburg und Fachhochschule 
Nordostniedersachsen entwickelte Bachelor- und Master-
studiengänge, durch praxisnahe Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben einschließende Forschung sowie durch die 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die 
Angleichung der Dienstaufgaben einer hinreichend großen 
Zahl von übernommenen Professorinnen und Professoren 
der ehemaligen Fachhochschule Nordostniedersachsen an 
Dienstaufgaben, die diesem Profil entsprechen, ist eine 
wesentliche Erfolgsvoraussetzung für die in den kommen-
den Jahren zu leistende Integration des wissenschaftlichen 
Personalkörpers der Universität Lüneburg. Die Universität 
Lüneburg wird mit ihrem besonderen Profil innerhalb des 
Hochschulsystems Anerkennung finden, wenn durch ein 
geeignetes, wissenschaftsadäquates Verfahren sicherge-
stellt wird, dass auch ihre neuen Leistungsträgerinnen und 
Leistungsträger in der anwendungsbezogenen Forschung 
auf einem Niveau arbeiten, das dem einer Universität 
entspricht. Der ausgewogenen Verwirklichung beider 
Zielsetzungen – Integration und Qualitätssicherung – dient 
diese Satzung.   
 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

(1)  1Art und Umfang der Dienstaufgaben entsprechen 
denen einer Universitätsprofessur, wenn in nicht nur 
geringem Umfang und nicht nur vorübergehend For-
schungsaufgaben einschließlich praxisnaher For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben (anwendungs-

bezogene Forschung) wahrzunehmen sind und die 
Dienstaufgaben in der Lehre überwiegend in 
1. nach dem 1. Januar 2005 akkreditierten Bache-

lorstudiengängen, 
2. nach dem 1. Januar 2005 akkreditierten Master-

studiengängen, 
3. Promotionsprogrammen oder 
4. Studiengängen, die vor dem 1. Januar 2005 an der 

Universität Lüneburg eingerichtet waren,  
erbracht werden. 2Dabei muss der in Studiengängen 
nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 zu erbringende Anteil durch-
schnittlich mindestens 2 Lehrveranstaltungsstunde 
(LVS) entsprechen. 3In der Regel werden auch Aufga-
ben in der Ausbildung des wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Nachwuchses wahrgenommen. 4Zu den 
Dienstaufgaben können auch wissenschaftliche Auf-
gaben im Wissens- und Technologietransfer gehören. 

(2)  Angleichung der Dienstaufgaben ist die Übertragung 
der Aufgaben eines Dienstpostens oder Arbeitsplat-
zes, der den Anforderungen des Absatzes 1 ent-
spricht.  

(3)  Die Bezeichnungen „Universitätsprofessorin“ und 
„Universitätsprofessor“ sind beamtenrechtliche Amts-
bezeichnungen im Sinne von § 89 NBG. 

 
§ 2 

Anträge auf Angleichung  
der Dienstaufgaben 

(1) 1Die Angleichung der Dienstaufgaben erfolgt auf 
Antrag. 2Antragsberechtigt sind Professorinnen und 
Professoren, bei denen die Stiftung Universität Lüne-
burg nach Art. 1 § 2 Abs. 4 FusionsG als Dienstherr 
oder nach Art. 1 § 2 Abs. 3 FusionsG als Arbeitgeber 
an die Stelle des Landes Niedersachsen getreten ist.  

(2)  1Der Antrag ist an die vom Präsidium eingerichtete 
Geschäftsstelle (§ 3) zu richten. 2Dem Antrag sind bei-
zufügen: 
1. Ein tabellarischer Lebenslauf, aus dem insbeson-

dere der Ausbildungsgang und der berufliche 
und wissenschaftliche Werdegang detailliert her-
vorgehen. 

2.  Ein Bericht über die Forschungsleistungen insbe-
sondere in der anwendungsbezogenen For-
schung, die Mitwirkung an Forschungskooperati-
onen und inter- beziehungsweise transdisziplinä-
rer Zusammenarbeit mit Partnern innerhalb und 
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außerhalb der Hochschule sowie die Aktivitäten 
im Wissens- und Technologietransfer der letzten 
fünf Jahre vor der Antragstellung. 

3.  Bis zu fünf Publikationen oder Patente aus den 
letzten Jahren, deren besonderer Stellenwert für 
die anwendungsbezogene Forschung der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers aus dem Bericht 
nach Nr. 2 hervorgehen soll (Schlüsselpublikatio-
nen). 

4. Ein vollständiges Verzeichnis aller wissenschaftli-
chen Publikationen einschließlich der Angabe e-
ventueller Mitherausgeberschaften von Zeitschrif-
ten und Reihen sowie angemeldeter und erteilter 
Patente. 

5. Zeugnisse, Urkunden, Dokumente über Preise 
und Auszeichnungen (jeweils in Kopie). 

6. Ein Verzeichnis der gehaltenen Lehrveranstaltun-
gen der letzten fünf Jahre mit Hinweisen auf 
Querverbindungen zwischen Lehre und For-
schung und/oder Wissens- und Technologietrans-
fer. 

7. Eine Auflistung der in den letzten fünf Jahren be-
treuten Diplomarbeiten, gegebenenfalls mit Hin-
weisen auf Ko-Betreuer und beteiligte Firmen. 

8. Eine Dokumentation von Leistungen in der Aus-
bildung von wissenschaftlichem Nachwuchs (z.B. 
Beteiligung an Promotionen und Postgraduierten-
studiengängen mit genauen Angaben über die 
Einrichtung, Themen, formale Zulassung als Gut-
achterin oder Gutachter in Promotionsverfahren, 
Anleitung von Nachwuchsgruppen usw.). 

9. Eine Auflistung der eingeworbenen Drittmittel 
(mit Datum, Drittmittelgeber, Höhe der Mittel, Ti-
tel des Forschungsprojekts, Funktion der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers im Projekt). 

10. Die Angabe von mindestens zwei wissenschaftli-
chen Referenzen aus dem In- und Ausland. 

 (3)  Die Anträge müssen bis spätestens 31. Dezember 
2011 gestellt werden; sie werden fortlaufend bearbei-
tet.  

 
§ 3 

Geschäftsstelle 
1Das Präsidium richtet zur administrativen Vorbereitung 
der Entscheidung über die Anträge auf Angleichung der 
Dienstaufgaben und zur administrativen Unterstützung 
einer Evaluierungskommission (§ 4) eine Geschäftsstelle 
ein. 2Die Geschäftsstelle ist dem Geschäftsbereich der 
Präsidentin oder des Präsidenten zugeordnet. 3Sie wird 
nach Beendigung des letzten Antragsverfahrens aufgelöst. 
 

§ 4 
Evaluierungskommission 

(1)  1Das Präsidium setzt zur Vorbereitung der Feststel-
lung, ob die wissenschaftlichen Leistungen der An-
tragstellerinnen und Antragsteller in der anwen-
dungsbezogenen Forschung eine Angleichung der 
Dienstaufgaben rechtfertigen, eine Evaluierungskom-
mission (Kommission) ein. 2Das Präsidium bezieht die 
Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (WKN) 
bei der Besetzung der Kommission ein. 3Die Mitglieder 
der Kommission werden vom Präsidium im Einver-
nehmen mit dem Stiftungsrat bestellt.  

(2)  1Die Kommission besteht aus einer in der anwen-
dungsorientierten Forschung hervorragend ausgewie-
senen Persönlichkeit als Vorsitzende oder Vorsitzender 
mit Stimmrecht. 2Als weitere stimmberechtigte Mit-
glieder gehören der Kommission jeweils zwei Universi-

tätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren aus 
den Fachgebieten 
1. Bauingenieurwesen und/oder angewandte Na-

turwissenschaften, 
2. Angewandte Automatisierungstechnik 

und/oder Informatik, 
3. Wirtschaft und/oder Wirtschaftsrecht und/oder 

Wirtschaftspsychologie und 
4. Sozialarbeit/Sozialpädagogik, 

 von denen jeweils ein Mitglied eigene Forschungser-
fahrungen unter den an Fachhochschulen herrschen-
den Rahmenbedingungen haben oder über besondere 
Kenntnisse von Fachhochschulen verfügen soll. 3Von 
den Mitgliedern nach Satz 2 können insgesamt zwei 
ausgewiesene Wissenschaftlerinnen oder Wissen-
schaftler aus einer außeruniversitären Forschungsein-
richtung sein; ihre Qualifikation muss der einer Uni-
versitätsprofessorinnen oder eines Universitätsprofes-
soren entsprechen. 4Mindestens 40 vom Hundert der 
stimmberechtigten Mitglieder der Kommission sollen 
Frauen sein; über Ausnahmen entscheidet das Präsidi-
um im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten. 5Für jedes Fachgebiet soll eine ausgewiesene 
Praktikerin oder ein ausgewiesener Praktiker als bera-
tendes Mitglied ohne Stimmrecht berufen werden. 
6Die Kommission wählt aus dem Kreis der weiteren 
stimmberechtigten Mitglieder eine stellvertretende 
Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzen-
den. 7Als Mitglieder der Kommission können Mitglie-
der der Universität Lüneburg nicht bestellt werden. 
8Die Präsidentin oder der Präsident, die Gleichstel-
lungsbeauftragte sowie eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der WKN können an den Sitzungen der Kom-
mission beratend teilnehmen. 

 (3) 1Die Sitzungen der Kommission sind nicht öffentlich; 
ihre Mitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
2Der oder die Vorsitzende kann sachverständige Per-
sonen und zu seiner Unterstützung Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter der Geschäftsstelle hinzuziehen. 3Die 
Kommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl 
der stimmberechtigten Mitglieder, darunter die oder 
der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende 
Vorsitzende anwesend sind. 4Beschlüsse werden mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
5Von jeder Sitzung wird ein Protokoll angefertigt. 

 (4) 1Die stimmberechtigten Mitglieder der Evaluierungs-
kommission sind ehrenamtlich tätig und an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunden. 2Sie erhalten Ersatz 
ihrer Reisekosten und sonstiger angemessener Ausla-
gen; sie können eine Aufwandsentschädigung erhal-
ten. 3Satz 2 gilt für die beratenden Mitglieder nach 
Absatz 2 Satz 4 sowie die Vertreterin oder den Vertre-
ter der WKN in der Kommission entsprechend. 

 
§ 5 

Bewertungsmaßstäbe 
(1)  1Für die Bewertung der anwendungsbezogenen For-

schung der Antragstellerinnen und Antragsteller sind 
insbesondere die wissenschaftlichen Publikationen 
und sonstige wissenschaftliche Arbeiten und hier wie-
derum die Schlüsselpublikationen (§ 2 Absatz 2 Nr. 3) 
heranzuziehen. 2Dabei sind die in dem jeweiligen 
Fachgebiet üblichen Qualitätsmaßstäbe anzulegen. 
3Antragstellerinnen und Antragsteller, die in den letz-
ten fünf Jahren vor der Antragstellung weder publi-
ziert haben noch als Erfinderinnen und Erfinder oder 
Miterfinderinnen und Miterfinder angemeldeter oder 



erteilter Patente genannt werden, kommen für eine 
Angleichung der Dienstaufgaben nicht in Betracht. 

(2)  Bewertbare Leistungen müssen darüber hinaus in 
mindestens einem der drei folgenden Bereiche vorlie-
gen: 
1. Für anwendungsorientierte Forschung eingewor-

bene Drittmittel, gewichtet unter Berücksichti-
gung der jeweiligen fachspezifischen Rahmenbe-
dingungen nach ihrer Herkunft, Höhe und im 
Hinblick auf den damit erzielten Forschungsout-
put. 

2. Leistungen im Wissens- und Technologietransfer, 
nachgewiesen durch Beraterverträge, Einzelgut-
achten, Praxisverträge, Entwicklung von Patenten 
und Produkten, Preise, Auszeichnungen, Aktivitä-
ten zur Förderung von Existenzgründungen etc. 
Bei der Bewertung ist insbesondere darauf abzu-
stellen, inwieweit die Leistungen auf eigene For-
schungsaktivitäten gestützt sind. Es können auch 
in Nebentätigkeit erbrachte Leistungen in die 
Bewertung einbezogen werden. 

3. Leistungen in der Ausbildung von wissenschaftli-
chem Nachwuchs, z.B. als Zweitgutachterin oder 
Zweitgutachter von Dissertationen oder regelmä-
ßige Beteiligung an Promotionsverfahren einer 
Universität. 

 
§ 6 

Erste Prüfungsphase 
(1)  1Die Geschäftsstelle bestätigt den Eingang der Anträ-

ge, prüft die formelle Antragsberechtigung und die 
Vollständigkeit der beigefügten Unterlagen und for-
dert die Antragstellerinnen oder Antragsteller gege-
benenfalls auf, Unterlagen zu ergänzen. 2Vollständige 
Anträge werden an die oder den Vorsitzenden der 
Kommission weitergeleitet. 3Anträge, denen auch 
nach einer Aufforderung nach Satz 1 keine Schlüssel-
publikationen im Sinnen von § 2 Abs. 2 Nr. 3 beige-
fügt sind, werden als unzulässig zurückgewiesen. 

 (2)  Die oder der Vorsitzende bestimmt für jeden Antrag 
aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder der 
Kommission nach dem Kriterium der fachlichen Nähe 
eine Berichterstatterin oder einen Berichterstatter und 
leitet den Antrag an diese weiter, sofern sie oder er 
nicht selbst als Berichterstatterin oder Berichterstatter 
tätig wird. 

 (3) 1Die Berichterstatterin oder der Berichterstatter prüft 
die vorgelegten Unterlagen, insbesondere die einge-
reichten Schlüsselpublikationen und gibt ein begrün-
detes Votum ab, ob das Verfahren mit Aussicht auf 
Erfolg weiter betrieben werden kann oder der Antrag 
mit deutlich überwiegender Wahrscheinlichkeit keinen 
Erfolg haben wird. 2Die Berichterstatterin oder Be-
richterstatter kann zur Vorbereitung des Votums nach 
Satz 1 ein erstes externes Fachgutachten zur Bewer-
tung der Schlüsselpublikationen einholen. 3Die Be-
richterstatterin oder der Berichterstatter legt ihr oder 
sein Votum der Kommission zur Entscheidung vor. 
4Dem Votum soll eine Liste mit mindestens drei ge-
eigneten Fachgutachterinnen oder Fachgutachtern 
beigefügt werden; dabei kann eine von der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller als Referenz angege-
bene Person berücksichtigt werden. 5Wurde nach Satz 
2 ein erstes externes Fachgutachten eingeholt, ist die-
ses ebenfalls beizufügen; die Person, die dieses Gut-
achten erstellt hat, soll nicht ein weiteres Mal als 
Fachgutachterin oder Fachgutachter in dem laufenden 
Verfahren tätig werden. 

(4) 1Die Kommission entscheidet auf der Grundlage des 
Votums der Berichterstatterin oder des Berichterstat-
ters über die Fortführung des Verfahrens (Zweite Prü-
fungsphase). 2Lehnt sie eine Fortführung des Verfah-
rens mit zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mit-
glieder ab, teilt die oder der Vorsitzende der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller die Entscheidung 
formlos mit und gibt ihr oder ihm die Möglichkeit, 
den Antrag innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach 
Mitteilung zurück zu nehmen. 3Das Datum der Mittei-
lung ist zu dokumentieren. Ein zurück genommener 
Antrag gilt als nicht gestellt; die Antragstellerin oder 
der Antragsteller kann in einem späteren Verfahrens-
durchgang erneut einen Antrag stellen. 4Wird der An-
trag innerhalb der Frist nicht zurückgenommen, wird 
er mit einer begründeten Entscheidung versehen an 
die Geschäftsstelle zurückgegeben, die ihn dem Präsi-
dium zur verbindlichen Feststellung nach Art. 1 § 5 
Satz 3 FusionsG vorlegt. 5Nach Herstellung des Ein-
vernehmens mit dem Stiftungsrat erhält die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller einen begründeten 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Ab-
lehnungsbescheid. 6Ein gegen den Ablehnungsbe-
scheid fristgerecht eingelegter und mit einer Begrün-
dung versehener Widerspruch, wird der oder dem 
Vorsitzenden der Kommission zur erneuten Befassung 
der Kommission vorgelegt. 7Beschließt die Kommissi-
on auf Grund des Widerspruchs die Fortführung des 
Verfahrens, ist dem Widerspruch damit abgeholfen; 
die Antragstellerin oder der Antragsteller erhält von 
der Geschäftsstelle eine entsprechende Mitteilung. 
8Andernfalls erlässt die Stiftung einen Widerspruchs-
bescheid. 

 
§ 7 

Zweite Prüfungsphase 
(1)  Beschließt die Kommission die Fortsetzung des Ver-

fahrens oder findet das Votum nach § 6 Abs. 4 Satz 2 
nicht die erforderliche qualifizierte Mehrheit, legt sie 
zugleich die Fachgutachterinnen und Fachgutachter 
fest, die sodann von der oder dem Vorsitzenden be-
stellt werden.  

(2)  1Die Gutachten werden von der Berichterstatterin 
oder dem Berichterstatter ausgewertet. 2Sie oder er 
kann die Gutachterinnen und Gutachter um ergän-
zende Stellungnahmen bitten, zusätzliche Erläuterun-
gen und Dokumente von der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller anfordern und allein oder unter Be-
teiligung einzelner oder aller Gutachterinnen und 
Gutachter eine persönliche Anhörung der Antragstel-
lerin oder des Antragstellers durchführen. 

(3)  1Die Berichterstatterin oder der Berichterstatter fasst 
die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung in einem Be-
richt zusammen und gibt einen schriftlichen, mit einer 
Begründung versehenen Entscheidungsvorschlag ab. 
2Begründung und Entscheidungsvorschlag werden mit 
allen Gutachten und sonstigen Unterlagen der Kom-
mission zur Entscheidung vorgelegt. 

(4)  1Die Kommission entscheidet auf der Grundlage von 
Bericht und Entscheidungsvorschlag, ob die wissen-
schaftlichen Leistungen der Antragstellerin oder des 
Antragstellers in der anwendungsbezogenen For-
schung die Angleichung der Dienstaufgaben rechtfer-
tigen. 2Ist dies der Fall, wird die Entscheidung mit al-
len Unterlagen und einer kurzen Begründung an die 
Geschäftsstelle zurückgegeben, die die begründete 
Entscheidung dem Präsidium zur verbindlichen Fest-
stellung nach Art. 1 § 5 Satz 3 FusionsG zuleitet. 



(5) 1Fällt die Entscheidung der Kommission negativ aus, 
findet § 6 Abs. 4 Sätze 2 bis 7 Anwendung. 2Findet 
auf Grund des Widerspruchs erneut eine zweite Prü-
fungsphase statt, sind weitere Fachgutachterinnen 
und Fachgutachter zu beauftragen. 3Der abschließen-
den Entscheidung sind alle im Verlauf des Verfahrens 
erstellten Gutachten zu Grunde zu legen. 

 
§ 8 

Verkürzte Prüfung 
(1) 1Kommt die Berichterstatterin oder Berichterstatter im 

Rahmen der ersten Prüfungsphase zu der Einschät-
zung, dass schon die vorgelegten Schlüsselpublikatio-
nen herausragende Leistungen in der anwendungsbe-
zogenen Forschung klar erkennen lassen, und wird 
diese Einschätzung durch ein erstes externes Fachgut-
achten bestätigt, kann sie oder er, wenn auch die 
Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 zweifelsfrei gegeben 
sind, der Kommission vorschlagen, ohne Durchfüh-
rung der zweiten Prüfungsphase nach § 7 zu ent-
scheiden, dass die Leistungen der Antragstellerin oder 
des Antragstellers in der anwendungsbezogenen For-
schung die Angleichung der Dienstaufgaben rechtfer-
tigen. 2Der Vorschlag ist unter Würdigung des beizu-
fügenden Gutachtens zu begründen.  

(2) 1Folgt die Kommission dem Vorschlag einstimmig, 
wird die Entscheidung mit allen Unterlagen und einer 
kurzen Begründung an die Geschäftsstelle zurückge-
geben, die die begründete Entscheidung dem Präsidi-
um zur verbindlichen Feststellung nach Art. 1 § 5 Satz 
3 FusionsG zuleitet. 2Andernfalls findet die zweite Prü-
fungsphase nach § 7 statt. 

(3) Wurde die Antragstellerin oder der Antragsteller als 
Professorin oder Professor auf einer Berufungsliste für 
eine Universitätsprofessur berücksichtigt, kann die 
Kommission auf Vorschlag der oder des Vorsitzenden 
auf die Durchführung der ersten und zweiten Prü-
fungsphase verzichten; Absatz 2 gilt mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die einfache Mehrheit genügt. 

 
§ 9 

Angleichung der Dienstaufgaben 
(1)  1Präsidium und Stiftungsrat sind an die Entscheidun-

gen der Kommission gebunden. 2Eine Zurückverwei-
sung ist nur wegen schwerwiegender Verfahrensver-
stöße möglich. 

(2)  1In den Fällen des § 7 Abs. 4 und des § 8 Abs. 2 Satz 
1 und Abs. 3 legt das Präsidium nach Abstimmung 
mit dem Dekan der Fakultät, dem die Antragstellerin 
oder der Antragsteller zugeordnet ist, und den betrof-
fenen Studiendekaninnen und Studiendekanen die 
zukünftigen Dienstaufgaben der Antragstellerin oder 
des Antragstellers in einer nach Art und Umfang den 
Anforderungen des § 1 Abs. 1 genügenden Weise 

fest. 2Die neuen Dienstaufgaben sollen in der Regel 
mit Wirkung des nächsten Semesterbeginns übertra-
gen werden; die Übertragung kann aus dienstlichen 
Gründen, insbesondere zur Sicherstellung des Lehran-
gebots, um ein Semester verschoben werden.  

(3) 1Nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Stif-
tungsrat erhält die Antragstellerin oder der An-
tragsteller einen Bescheid mit dem 
1.  festgestellt wird, dass die wissenschaftlichen Leis-

tungen in der anwendungsorientierten Forschung 
die Angleichung der Dienstaufgaben der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers an die von Uni-
versitätsprofessorinnen und Universitätsprofesso-
ren rechtfertigen, und 

2.  ab einem bestimmten Zeitpunkt Dienstaufgaben 
im Sinne von § 1 Abs. 1 übertragen werden. 

 2Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

 
§ 10 

Übertragung der Ämter von  
Universitätsprofessorinnen und  

Universitätsprofessoren 
(1) 1Persönlich berechtigt, einen Antrag auf Übertragung 

des Amtes einer Universitätsprofessorin oder eines U-
niversitätsprofessors zu stellen, sind beamtete Profes-
sorinnen und Professoren, die nach Art. 1 § 2 Abs. 4 
FusionsG übernommen und deren Dienstaufgaben 
auf der Grundlage eines Bescheids nach § 9 Abs. 3 
denen einer Universitätsprofessorin oder eines Univer-
sitätsprofessors angeglichen wurden oder werden. 
2Der Antrag richtet sich an die oder den Dienstvorge-
setzten. 3Ihm ist mit Wirkung des in dem Bescheid 
nach § 9 Abs. 3 angegebenen Zeitpunkts statt-
zugeben, sobald dieser bestandskräftig geworden ist. 
4Der Antrag kann mit dem Antrag nach § 2 Abs. 1 
Satz 1 verbunden werden. 5Für angestellte Professo-
rinnen und Professoren ist entsprechend zu verfahren. 

(2) 1Professorinnen und Professoren mit Ämtern der 
Besoldungsgruppe C 2 werden nach erfolgter Anglei-
chung der Dienstaufgaben auf Antrag Ämter der Be-
soldungsgruppe W 2 übertragen. 2Der Antrag nach 
Absatz 1 schließt einen Antrag nach § 77 Abs. 2 
BBesG ein. 3Professorinnen und Professoren mit Äm-
tern der Besoldungsgruppe C 3 werden nach erfolgter 
Angleichung der Dienstaufgaben auf Antrag Ämter 
der Besoldungsgruppen W 2 oder C 3 übertragen. 

 
§ 11  

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt „Universität Lüneburg INTERN“ 
in Kraft. 

 
 

 


